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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Mittwoch, den 8 Okt. 1800. Zweytes Quartal. Den 16 Vendemiäre IX.

Gesetzgebender Rath, 4» Okt.
Fortsetzung.

Die Untcrrichtscomißion räth folgende ihr übergebne

Schriften als veraltet und keiner wettern Verfügung
bedürfend, ad acm zu legen, welches angenommen

wird:
1. Verschiedene Petitionen der Munizipalitäl und

Gemeindskammcr von Lutry C Leman, vom Okt.

1799, die Wahl eines Schulmeisters betreffend. —
Da seit einem Jahr nichts Neueres hierüber an die

Gesetzgebung eingekommen, so ist zu vermuthen, daß

dieß Geschäft nun in Ordnung sen.

2. Bittschrift verschiedener Pfarrhclfer von Orbe
und Jftrten, die begehren, daß die Helferstelle von

Jftrien auf die gleiche Weise bcsczt werde, wie es

bisher geschah. Die Schrift ist vom Hcumonat 1799
und über den betreffenden Fall muß seither verfügt seyn.

z. Botschaft deS Vollz. Direktoriums v. 9. Win-
tcrmonat 179? einen gewissen Studcr betreffend, der

vor dem Klostcrgcsetz aus seinem Kloster getreten war,
Buchdrucker in Sräfa ward, und hernach Entschädt-

gung für sein Eingebrachtes ins Kloster oder Heraus-
gäbe desselben verlangte.

Die Polizcncommißion räth den Gesetzvorschlag v.

4. Herbstm. über die Rechte der Mitautheilhabcr au
Eemeindgütcrn, die ausser der Gemeinde wohnen

(S. dens. S. 470) mit der kleinen Abänderung im
stcn Art., daß statt bisherigen Uebungen —
st-h.« ov bisherigen Gesetzen und Uebun-
gen, Zum zw-nieîiàt und zum Gesetz
zu erheben. Dieser Antrag wird angenomm--,.

Auf den Antrag der Polizeycvmmißion über die

Petition des B. Menthonnex, Gcrickttsschrcibers des

Distrikts Aubonnc im Leman in Betreff seiner Bc,

sorgnisse wegen des jczt zum Gesetz erhobenen Gesetzes.

Vorschlags vom 4. Sept. rZco, den Genuß an den

Gemeindsgütcru betreffend, findet der gesetzgebende

Rath nicht, daß es der Fall sey, dießorts einzutreten
und weiter etwas neues zu verfügen, weil einerseits
den ausser eincr Gemeinde wohnenden Anthcilhabem
ebenfalls gestattet ist, den Generalversammlungen der

Antheilhabrr der Gemeines- und Urmengüler beyzu-

wohnen, und es anderseits nicht die Sache des gesetz,

gebenden Rathes seyn kann, zu bestimmen, wie und
in welchen Fällen ein gegebenes Gesetz angewendet wer-
den soll.

Ans Anlaß dieser Petition ist aber der zu Revision
des Mmiizipalitälsgesetzcs niedcrgcsezten Commission
der Auftrag ertheilt, zu überlegen: ob nicht die Rech-

nungen der Gemeindskammern cinrr höhcrn Passation
unterworfen werden sollten?

Die ste Berathung über den Gesctzvorschkag, die

dicßiährigen Zehndcn und Grundzinse betreffend, wird
fortgesezt.

Die sämmtlichen, die Grundzinse betreffenden Arli.
kel (Art. r — 6) werden angenommen und sollen als
besonderes Gesetz aufgestellt und bekannt gemacht wer.
den. (Wir liefern dasselbe, wann die Redaktion an-
gensmnien ist.)

Der Grundsatz, daß der diesjährige Zehndcn, a ls
solcher, soll bezogen werden, wirb hierauf durch
Stimmenmehrheit verworffen. Der Gegenstand wird
der Commißion zurückgewiesen, mit dem Auftrag,,
vorzuschlagen, was als Entschädigung für die Zchnden
der Jahre 179g, 99 »nd 1800, von dzm Zehndpflich.
tiaen soll bezahlt werden.

Der Vollz. Rath übersendet das verlangte Verzeich-
niß der Botschafte» der vollziehenden Gewalt von
1798 1799 und 1802, die bisdahin unbeantwortet



— 6oo

geblieben; dasselbe wird der Revisionscommißion über-

wiesen.

Am 5. Okl. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 6. Okt.
Präsident: A n d e r w e rth.

Ein Ungenannter übersendet folgende Schrift, die

der Constilutionscoinmißio» zugewiesen wird:
Des â vantages er clss inconvêniens cìu 8/lìême foe-

Uêratik coniìclerê comme bale äs la future Lontìlrurion

à l'flelvêtle.
Auf den Antrag der Civilgesetzgcbungscvmmißion

soll eine Bittschrift des Distriklsschreibers vom Brcm-
garten v. Dec. 99, die Besoldung der Disiriktsschrei-
der betreffend/ ad acta gelegt werden / da über diesen

Gegenstand durch das Gesetz die Emolumente der Ge-

richte betreffend, verfügt ist.

Auf den Antrag der gleichen Commißion werden

zwey Zuschriften der Munizipalitätcn des Distr. Lan-

genthal, und der Distrikte Rcgenstorf, das Gesetz über

die Munizipalitätcn betreffend, der Mnnizipaütätscom-
mißion zugewiesen.

Auf den Antrag der gleichen Commißion erklärt der

Rath über eine Petition der Munizipalität von Wal-
pcntswyl / vom Weinm. 99, ein unehliches Kind be-

treffend nicht eintreten zu wollen.

Folgende Borschaft des Vollz. Raths wird verlesn:

B. G. Bey Zurücknahme des roten des Gesetzes

vom iz. May 1820 schienen Sie in der Meynung zu

stehen daß die Guthcissnng der Verkäufe der National-

guter/ welche zu Tilgung der Besoldungsrückstände

vorschweben / gänzlich der vollziehenden Gewalt überlas-

sen sey. — Das Gesetz beruht aber auf ganz andern

Bestimmungen. Nachdem die Gesetzgebung die Schal-

jung und Verkaufaussetzung der Güter genehmigt hat/

soll jedes nach der Vorschrift des Gesetzes verkaufte Gut
Zem höchsten und lezten Steigerer zugesprochen werde«/

«nd die Gutheissuüg der Vollziehung ist nur eine Erklä-

rung ihres Befindens / baß die Formen des Gesetzes

bey dem Verkauf wirklich beobachtet worden.

Der Beweggrund dieser Verfügung war. die Käuffe

zu beschleunigen und die Käuffcr durch eine vorläufige

Versicherung des Ersteigerten aufzumuntern/indem
P ublikum durch die Langsamkeit und Ungewißheit der

N a isilationen nur zu sehr vom Aukauffe der National-
c üler. abgeschrekt war..

Wir suchen auch in diesem vereinzelten Falle nicht
unsere Bcfugsamen auszudehnen / ader wir achten es

dringend / daß dee Erwartungen der anfodernden Beam-
ten nicht in einem Augenhlik getäuscht werden, wo sich

allbereits durch den Drang der Umstände ein neuer
Ruckstand zu bilden anfängt / und wo, wen» ihnen der
Muth vollends sinken sollte/ die Verwirrung in unserm
ohnehin zerrütteten Vaterland, d-n äussersten Grad
erreichen müßte.

Wir ersuchen Sie / B. G, zu überlegen / ob es

nicht weit besser und zweckmäßiger wäre / den 10. Art.
des Gesetzes vom 1;. May 1800 in Kraft zu lassen/

und folglich Ihren Gesetzesvorschlag zurückzunehmen.

Der Gesctzvorschlag wird nach einer neuen Discußion
unter Vorbehalt besserer Abfassung die wir liefern wer»

den)/ zum Gcsez erhoben.

Folgende Botschaft des Vollz. Raths wird verlesen
und der Crimlnalcommißion überwiesen:

Thaddcus Schcrcr von Krienz/ Distr. Luzern, ist

den 19. Brachm. 98 von seinem Distriktsgericht auf
6 Jahre in das Schallenwerk verurtheilc worden. Diese
Verurtheilungsakre verdient den Namen einer Sentenz

nicht. Ihre unregelmäßigen Formen und der häßliche

Lacvnism ziehen den Urhebern den Vorwnrf einer nicht

geringen Hinläßigkeit zu. Die Verfügung ist ebenfals

mangelhaft / in so weit sie sich auf die Beschuldigung

eines Verbrechers gründet/ über welche sogar keine

Untersuchung stattgehabt hat. Der Scherer ist wegen

Diebereyen und Aufführung falscher Kundschaften ver.

urtheilt worden / und doch fällt keine Anklage tiefer

Verbrechen ihm zur Last. Beylegende Abschriften,

welche die Sammlung der Akten, oder die Procedur

ausmachen (.die einzigen, welche ausssndig gemacht

worden geben kein Licht über diese beyden Gegen»

stände. Es ist nicht möglich. B- G., daß Scherer

noch länger unter der Last dieser gefetzwidrigen Sentenz

liegen soll. Der Vollz. Rath schlägt Ihnen vor. dem.

selben die übrige Strafzeit nachzulassen.

Folgende Botschaft des Vollz. Raths wird verlesen

und der Eriminalcommißion überwiesen:

Ulrich Huber voll Obcrwyl im G Baden. Papier»

Gesell in Bremgacten wurde wegen etlich gestolenen

Lumpen, deren Werth auf ungefähr vier 'ff-
ìVlkl), km»'?

Das Bezirksgericht von Bremgarten hat zwar im

Anwendung des 17V. ß. des peinlichen Gesetzbuches

jene Achtung dem Gesetze bewiesen, die ihm gebührt,

aber, die Streng der Straft mit dem Werth des Dick-
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sials u»d dessen Umständen verglichen so wie das auf-

richtige Geständniß und die Reue des Verurtheilten,

bewegen den Voll;. Räch Ihnen B. Gesetzgeber vor-

zuschlagen, die Strafe des Ulrich Hubers auf eine

zweyjährige Emgränzuug in seine Gemeinde, unter spe-

cieiler Aufsicht der Gewalten, zu mildern.

Das Gutachten der Petitionencommißion über die

Petition des B. Rey von Frevburg (S. S.
wird »n B-rathung genommen. Die Bittschrift wird
der Vollziehung überwiesen.

Folgendes Gutachten der Polizeycommißion wird in
Berathung und hernach angenommen:

Bürger Gesetzgeber! Eine Anzahl commcrcicrender

Landbürgcr beschweren sich mittelst einer Vorstcllungs-
schrist vom 8- Aug. gegen die Munizipalität der Stadt
Zürich, betreffend eine von derselben unterm zo. Juli
emanierte Verordnung, vermög welcher die mit gewissen

Gattungen Waare handelnden Landbürger gegen Erlag
eines monatlichen Platzgeldes von >6 Schilling, aufdem
mittlern Hirfchengraben bey dem Lindenthor, zur Feil-
bietung verwiesen, ihnen der Schimpfname, Stüdli.
Krämer, beygelegt und das Fcilhaben auch auf diesem

Platze neben denen Jahr- und Freytagswochcnmärkten
verboten wird. Nicht weniger glauben sich diese Land-
bürger dadurch gekrankt, daß der 4te Artikel dieser

Verordnung allen Verkaufvon Getränk warmen Spei-
sen, und alten Kleidern auf offener Gasse untersagt;
hauptsächlich aber, daß der ?te Art. von allen, die

für ihren Handel in der Stadt Läden, Zimmer oder

Magazine gemiethet haben, ein monatliches Requisitions-

geld oder Abgabe von einem Gulden gebiete. Ueber-

Haupt glauben die Landbürger, es siebe der Mu nzi-

paillât einzig das Recht zu, Aussicht über die verschie- i

denen Zweige der Marktpolizey zu tragen; hingegen ^

aber solle jedem helvetischen Bürger auch neben denen

gewohnten Markttagen an beliebigen Orten stine Waare

.am Verkauf auszustellen erlaubt seyn, und besonders

könne die Munizipalität kein Befugniß haben, Han-
delsleute solcher Art mit je einer Abgabe für die Mu-
nizipalität zu belegen.

Die Munizipalität der Stadt Zürich suchte mittelst
des unterm 27. Aug. an Euch B. G. erlassenen Ge-

g-nmemorials ihre Verordnung im Ganzen zu rechtfer-

fertigen, unv g- sandte auf Verlangen Eurer Polizey-
tzouüßion ein abgedruktes Exempt, zu näbererEinstcht ein.

Sowohl die mit verschiedenartigen Gegenständen

handelnden Eassenkrämer, die ihre Waaren entweder

auf Tischen, in Baracken, oder auf der Erde ftiibie-

ten, aus verschiedene Plätze anzuweisen, als von denselben

ein verhältnißmäßigcs Platzgeld abzufodern, glaubt Eure
Polizeycommißion, liege allerdings in der Befugnist
einer Munizipalität und zwar in Kraft iencS Gesetzes

vom 1?. Horn. 9y, weiches den Munizipalitätew
die Aufsicht und damit natürlich auch jene Anordnn»,
gen festzusetzen übertragt, welche erfodcrt werden, u>n>

die Aussicht und gehörige Polizey zu erleichtern und
möglich zu machen, anderseits aber weder ein Parti,
kular-Eigenthümer noch eine Gemeinheit kann gezwun»

gen werden, irgend einen Plaz von einem Krämer
bcfetz.-n zu lassen, ohne ein gebührendes Entschädniß
dagegen fvderu zu können; in so weit sich aber die

Abgaben an die Munizipalität nicht einig auf ein

Platzgeld beziehen, soeidern hauptfächlich jene, welche
Läden, Magazine und Zimmer gemiethet habe., und
darum täglichen Gcwerb treiben, glaubt Lure Com»

mißion, daß in Ansicht der Sicherhetts, nsta i.n, welche

diestr Gatung Handelsleuten für ihre Person und Waa»

rcn, so gut als den wirklich domicttierten Bürgern
geleistet werden von den Munizipaliläten mit
Recht eine mäßige Test, wie jene von höchstens einem'

Gl ld n monatlich auferlegt werden könne.

Nur das Verbot von alltäglicher Aufstellung Ver
Waaren, kann die Commißon nicht ganz rechtfertigen?
weil der Einwurf, das Munizipalgeftz trage den Mu-
nizipalitäten nur über Jahr- und Wochcnmärkte ;n
wachen-allein auf, folgsam soll auf den öffentlichen
Plätzen, nur an diesen Tagen Waare zum Verkauf
ausgcsezt werden, zu weit hergeholt ist.— Weil aber
das Hausiren bis zum ersten Tag künftigen Winter,
monats, unter Vorbehalt der bestehenden Polizcyver»
ordnungen noch Statt findet, und dann aber auch-

dieses mit dem in Kraft erwachsenden Gesetz vom

Julius lczthin gänzlich beschränkt wird, und jenes Gesez,

auch deutlichere Bestimmungen über den Gebrauch der

Jahr- und Wochcnmärkte enthaltet, so glaubt Euro
General-Polizeycommißion, Bürger Gesetzgeber! der
gesetzgebende Rath solle lediglich erklären, daß er iw
die Vorstellungszuschrist der commercirenden Landbürger
von Zürich, keineswegs eintreten könne, sondern dieselbe'

abweise.

Das Gutachten der Polizeycommißion über de» Bey,
trag den die Nativnalgüter an den Gcmeindsausgaben zu>

leisten haben (S. S. 988), wird in Berathung genom-
men. Die Grundsätze des Gutachtens werden angenom,
wen und die Abfassung der Commißion zu nähere?-'

Erdaurung zurückgewiesen. Die Forts, folgt, >
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